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Öffentliche 
Beschlussvorlage 
249/2010 

 

Der Bürgermeister 

 

Dezernat II, gez. Backes 
 
 
Federführung: Datum: 

70 - Bauen und Umwelt 12.10.2010 
Produkt: 

90.10 Abfallentsorgung 
90.20 Straßenreinigung/Winterdienst 

 
Beratungsfolge: Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen 27.10.2010 Vorberatung 

Haupt- und Finanzausschuss 09.11.2010 Vorberatung 

Rat der Stadt Coesfeld 11.11.2010 Entscheidung 

 

Laubproblematik im Rahmen der Straßenreinigung 

Beschlussvorschlag: 

Beschlussvorschlag 1: 

Es wird beschlossen, keine Zusatzleistung im Rahmen der städtischen Abfallentsorgung 
anzubieten und über die privatrechtliche Lösungsmöglichkeit zu informieren. 

 

Beschlussvorschlag 2 (Alternative): 

Es wird beschlossen, dem Ferienwerk der katholischen Kirchengemeinde Anna-Katharina den 
Auftrag zur Laubabfuhr zu erteilen. 

 

Sachverhalt: 

Das Thema „Laubproblematik im Rahmen der Straßenreinigung“ wurde mit den Vorlagen 
230/2009 und 186/2010 zur Beschlussfassung vorgelegt. Hinsichtlich näherer Einzelheiten wird 
auf die beiden Vorlagen verwiesen. Eine Entscheidung in der Sache wurde nicht getroffen.  

 

Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen hat in seiner Sitzung am 08. September 2010 die 
Verwaltung beauftragt, in Abstimmung mit den karitativen Verbänden zu prüfen, ob die 
Bereitschaft für eine Laubabfuhr analog der Weihnachtsbaumabfuhr besteht. 

 

Die Weihnachtsbaumabfuhr erfolgt unter Federführung des Ferienwerks der katholischen 
Kirchengemeinde Anna-Katharina. Angeschrieben wurde neben dem Ferienwerk die KLJB-
Coesfeld. Die Landjugend hat erklärt, dass sie die Aufgabe nicht übernehmen kann. Das 
Ferienwerk ist bereit, 2 x jährlich an einem Samstag Laub an ca. 20 Sammelstellen zum Preis 
von 600,00 € je Abfuhr abzuholen. 
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Unter Beachtung der weiteren Beratungsfolge (Haupt- und Finanzausschuss am  09. und Rat 
am 11. November) und der noch zu erledigenden Vorarbeiten (Festlegung der Modalitäten, 
Abstimmung mit dem Ferienwerk, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Festlegung der 
Standorte) könnte die erste Abfuhr frühestens am Samstag, 20. November, erfolgen. Vor dem 
Hintergrund, dass in der Zeit vom 08. bis 16. November die Grünabfuhr durchgeführt wird, wäre 
es sinnvoll, die Sammelstellen erstmalig am 27. November anzufahren. Sofern aufgrund der 
fortgeschrittenen Zeitschiene und der ggf. späten 1. Abfuhr eine 2. Sammlung im Jahr 2010 
durchgeführt werden soll und diese zudem auch noch erforderlich ist, könnte sie  am 05. bzw. 
11. Dezember vorgenommen werden. 
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